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Text 

Sondervorschriften für Unternehmensgruppen 

§ 24a. (1) 1. Das Ergebnis jedes unbeschränkt steuerpflichtigen Gruppenmitgliedes (§ 9 Abs. 2) ist mit 
Bescheid (§ 92 Abs. 1 lit. b der Bundesabgabenordnung) festzustellen. In diesem Bescheid ist abzusprechen 
über: 

 – Das eigene Einkommen gemäß § 9 Abs. 6 Z 1, 

 – die zu berücksichtigenden Verluste nicht unbeschränkt steuerpflichtiger ausländischer 
Gruppenmitglieder, an denen eine ausreichende finanzielle Verbindung besteht, sowie deren 
allenfalls nachzuversteuernde Verluste, 

 – die anzurechnenden inländischen Steuern, 

 – die anrechenbaren ausländischen Steuern, 

 - die verrechenbare Mindeststeuer (Abs. 4 Z 2) und 

 – die Aufteilung des vom Gruppenmitglied zuzurechnenden Ergebnisses auf die Mitbeteiligten einer 
dem Gruppenmitglied übergeordneten Beteiligungsgemeinschaft. 

 2. Das Ergebnis des Gruppenträgers (§ 9 Abs. 3) oder des Hauptbeteiligten einer Beteiligungsgemeinschaft 
als Gruppenträger ist mit Bescheid (§ 92 Abs. 1 lit. b der Bundesabgabenordnung) festzustellen. In 
diesem Bescheid ist abzusprechen über: 

 – Das eigene Einkommen gemäß § 9 Abs. 6 Z 2 zweiter Satz, 

 – die zu berücksichtigenden Verluste nicht unbeschränkt steuerpflichtiger ausländischer 
Gruppenmitglieder, an denen eine ausreichende finanzielle Verbindung besteht, sowie deren 
allenfalls nachzuversteuernde Verluste, 

 – die anzurechnenden inländischen Steuern, 

 – die anrechenbaren ausländischen Steuern und 

 – die verrechenbare Mindeststeuer (Abs. 4 Z 2). 

(2) Der Feststellungsbescheid im Sinne des Abs. 1 ergeht an das jeweilige Gruppenmitglied, den 
Gruppenträger und im Falle einer dem Gruppenmitglied übergeordneten Beteiligungsgemeinschaft den 
Minderbeteiligten. Der Feststellungsbescheid ist Grundlage für die Festsetzung der Körperschaftsteuer beim 
Gruppenträger. 

(3) Die Körperschaftsteuer wird nach Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum) nach dem 
Gruppeneinkommen veranlagt, das dem Gruppenträger zuzurechnen ist (§ 9 Abs. 6 Z 2). Das 
Gruppeneinkommen ergibt sich wie folgt: 

 1. Bei Gruppenträgern im Sinne des § 9 Abs. 3 erster bis fünfter Teilstrich durch Zusammenrechnung des 
eigenen Einkommens mit den im jeweiligen Veranlagungsjahr zuzurechnenden Ergebnissen der 
Gruppenmitglieder unter Berücksichtigung der Sonderausgaben. 

 2. Bei allen Mitbeteiligten einer Beteiligungsgemeinschaft im Sinne des § 9 Abs. 3 sechster Teilstrich 
durch Zusammenrechnung des eigenen Einkommens des Mitbeteiligten mit dem anteilig auf jeden 
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entfallenden Anteil an den Ergebnissen der ruppenmitglieder unter Berücksichtigung der 
Sonderausgaben. 

Auf die sich daraus ergebende Körperschaftsteuerschuld sind anzurechnende inländische Steuern, anrechenbare 
ausländische Steuern und verrechenbare Mindeststeuern (Abs. 4) ganz oder im Falle einer 
Beteiligungsgemeinschaft anteilig anzurechnen. Mit der Erlassung des Körperschaftsteuerbescheides ist 
zuzuwarten, bis sämtliche Feststellungsbescheide im Sinn des Abs. 1 erlassen sind. 

(4) In der Unternehmensgruppe gilt hinsichtlich der Mindeststeuer Folgendes: 

 1. Eine Mindeststeuer ist für jedes mindeststeuerpflichtige Gruppenmitglied und den Gruppenträger zu 
berechnen und vom Gruppenträger zu entrichten, wenn das Gesamteinkommen in der 
Unternehmensgruppe nicht ausreichend positiv ist. Das Gesamteinkommen in der Unternehmensgruppe 
ist dann nicht ausreichend positiv, wenn es unter dem Betrag liegt, der sich für alle 
mindeststeuerpflichtigen Gruppenmitglieder und den mindeststeuerpflichtigen Gruppenträger nach § 24 
Abs. 4 Z 1 bis 3 zusammengezählt ergibt. 

 2. Mindeststeuern aus Zeiträumen vor dem Wirksamwerden der Unternehmensgruppe sind dem finanziell 
ausreichend beteiligten Gruppenmitglied bzw. dem Gruppenträger in jener Höhe zuzurechnen, die auf 
das vom Gruppenmitglied weitergeleitete eigene Einkommen anrechenbar wäre. Das beteiligte 
Gruppenmitglied leitet die zugerechnete Mindeststeuer gemeinsam mit dem eigenen Einkommen jenes 
Zeitraumes weiter, in dem die Zurechnung erfolgt ist. 


